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Gesundheitsreform: Abtreibung
ist keine Kassenleistung

Köln (ALfA). Die ALfA hat ausdrück-
lich begrüßt, dass nach den jüngsten Vor-
stellungen der rot-grünen Koalition,
versicherungsfremde Leistungen wie Ste-
rilisationen und künstliche Befruchtungen
endlich aus dem Leistungskatalog der
Krankenkassen gestrichen werden sollen.
„Fruchtbarkeit ist keine Krankheit. Wer
trotzdem davon ‚befreit‘ zu werden
wünscht, hat kein Anrecht, die Solidar-
gemeinschaft zur Finanzierung dieses
Wunsches heranzuziehen“, erklärte die
Bundesvorsitzende der Aktion Lebens-
recht für Alle (ALfA), Dr. med. Claudia
Kaminski. Wer daraus im Umkehrschluss
folgere, dann seien jedoch die Kosten für
die Bekämpfung der Unfruchtbarkeit von
den Krankenkassen zu erstatten, greife zu
kurz. Und zwar aus mehreren Gründen,
so Kaminski. „Erstens: So wenig, wie es
ein Recht auf gesunde Kinder gibt, so
wenig gibt es überhaupt ein Recht auf
Kinder. Zweitens: Die Zeugung von Kin-
dern, ob sie nun auf natürlichem oder auf
künstlichem Wege erfolgt, ist eine inti-
me, zumindest aber eine private Angele-
genheit, jedenfalls niemals eine staatliche.
Drittens: Mit staatlich gewährten Trans-
ferleistungen wie dem Kinder- und dem
Erziehungsgeld sollen auch nicht die Zeu-
gung eines Kindes durch seine Eltern ‚ho-
noriert‘ werden. Vielmehr stellen diese
Leistungen den Versuch dar, einen halb-
wegs gerechten Ausgleich zwischen dem
sozialen Nutzen, den Kinder als Beitrags-
zahler in spe für die Solidargemeinschaft
bedeuten und den privatisierten Kosten
(Unterhalt und Erziehungsleistungen) der
Eltern zu erzielen. Es gibt also keinen
Grund, neben der Sterilisation, nicht auch
die künstliche Befruchtung aus dem
Leistungskatalog zu streichen. Darüber
hinaus gelten Männer und Frauen laut der
jüngsten befremdlichen Definition der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in-
zwischen dann als unfruchtbar, wenn der
regelmäßige ungeschützte Geschlechts-
verkehr nicht binnen eines halben Jahres
zum gewünschten Erfolg führt, was im
Ergebnis beinah auf ‚Infertilität für alle‘
hinausläuft“, so die Ärztin weiter.

So sehr die ALfA den oben zitierten
Schritt der rot-grünen Koalition auch be-
grüße, so sehr fordert sie die im Bundes-
tag vertretenen Parteien auf, den hier zu-
grundeliegenden Gedanken konsequent
zu Ende zu denken. „Das bedeutet: Auch
Abtreibungen stellen — nach welchen
Ziffern auch immer abgerechnet — kei-
ne Kassenleistungen dar. Das gilt umso
mehr, als es sich bei der vorgeburtlichen

Kindstötung bekanntlich um eine ‚rechts-
widrige‘ Tat handelt, bei welcher der Ge-
setzgeber lediglich von Strafe absieht,
wenn zuvor bestimmte Bedingungen er-
füllt wurden. Selbst wenn der Staat tat-
sächlich außer Stande wäre, das Leben des
ungeborenen Kindes auch gegen den
Wunsch der Eltern zu schützen (z.B. durch
die strafrechtliche Verfolgung der Abtrei-
bungsärzte), so verhöhnen doch die von
der Solidargemeinschaft getragenen Ko-
sten vorgeburtlicher Kindstötungen den
von der Verfassung garantierten Lebens-
schutz. Darüber hinaus verursachen Ab-
treibungen bislang noch gar nicht bezif-
ferte Folgekosten, da unzählige Frauen
nach einer Abtreibung am sogenannten
‚Post Abortion Syndrom‘ (PAS) erkran-
ken und dann – bisweilen sogar für den
Rest ihres Lebens – therapiebedürftig
sind. Daher fordert die ALfA die im Bun-
destag vertretenen Parteien auf, die durch
eine Herausnahme von Abtreibungen aus
dem Leistungskatalog freiwerdenden Mit-
tel in ähnlicher Höhe an anderer Stelle für
die Aufklärung über und weitere Erfor-
schung von PAS einzusetzen“.

Mach uns doch nicht so nervös:
Nielson überprüft Lebensschützer

Brüssel (ALfA). Die Europäische Uni-
on hat ein Büro eingerichtet, das die ame-
rikanischen Lebensrechtsbewegungen
untersuchen soll. Das berichtet die Orga-
nisation „Catholic Familiy and Human
Rights Institute“ (C-FAM) in ihrem Rund-
brief „Friday Fax“ (30. Mai). In einem
internen Papier missbillige Poul Nielson,
EU-Kommissar für Entwicklung und hu-
manitäre Hilfe, die Bemühungen dieser
„kleinen Gruppe von Extremisten. Die
US-Lebensrechtsgruppem sind mächtig,
gut konsolidiert und fest entschlossen.
Einige dieser Gruppen haben sich auch bis
nach Europa ausgebreitet“, zitiert C-FAM
den EU-Kommissar.

Die EU wolle nun rasch auf solche
Gruppen antworten. In der Kommission
müsste man wachsam sein, damit die ei-
gene Arbeit in den Bereichen der repro-
duktiven Gesundheit nicht durch neue
Kampagnen untergraben werde, so Niel-
son. Es sei ein Brennpunkt eingerichtet
worden, an dem Informationen gesammelt
würden und die Widerlegung der Vorwür-
fe koordiniert werden könnten.

Nielson habe seinen Schritt damit recht-
fertigt, die Lebensrechtsgruppen würden
zu großen Einfluss erlangen. Das Um-
schwenken der US-Regierung, vor allem
die Entscheidung, den UN Population
Fund (UNFPA) wegen seiner Unterstüt-

zung von Abtreibungen in China nicht
mehr zu fördern, sei das Ergebnis der Ar-
beit der Lebensrechtsbewegungen. Diese
hätten unter der jetzigen US-Verwaltung
„Legitimation und Glaubwürdigkeit“ er-
langt. Zu fürchten sei nun, dass sich auch
EU-Politiker von solchen Gruppen beein-
flussen ließen. Schon jetzt sei ein wach-
sender Widerstand gegen den UNFPA zu
beobachten.

„Überaus milde“: BGH bestätigt
Urteil gegen Abtreibungsarzt

Leipzig (ALfA). In einem Aufsehen
erregenden Prozess um die Tötung eines
Neugeborenen hat der Bundesgerichtshof
(BGH) das Urteil gegen einen früheren
Zittauer Chefarzt bestätigt. Das meldete
die F.A.Z. am 21. Mai. Der BGH habe ent-
schieden, dass der Mediziner zu Recht
wegen versuchten Totschlags, versuchten
Schwangerschaftsabbruchs in einem min-
der schweren Fall sowie wegen vorsätz-
licher Körperverletzung verurteilt worden
sei. Das Landgericht Görlitz hatte den Gy-
näkologen im Juni 2002 zu einer zwei-
jährigen Bewährungsstrafe verurteilt. So-
wohl Verteidigung als auch Staatsanwalt-
schaft hatten gegen dieses Urteil Revisi-
on eingelegt.

Der Arzt hatte eine Schwangere in der
29. Schwangerschaftswoche von ihrem
missgebildeten Kind per Kaiserschnitt
entbunden. Die Kindsmutter hatte zuvor
schon in zwei anderen Kliniken vergeb-
lich nach einer Abtreibung verlangt. Laut
Urteil drückte der Arzt während der Ge-
burt ein Tuch auf das Gesicht des Säug-
lings. Als das Kind dennoch Lebenszei-
chen zeigte, hielt er ihm Mund und Nase
zu, bis es tot war. Die Senatsvorsitzende
Monika Harms bezeichnete das Urteil als
„überaus milde, aber gerade noch hinzu-
nehmen“. Unterdessen hat Papst Johan-
nes Paul II. erneut die Abtreibung als „Ge-
fahr für den Weltfrieden“ gegeißelt. Laut
dpa sagte der Papst: „Es kann keinen ech-
ten Frieden ohne den Respekt für das Le-
ben geben, vor allem wenn es sich um das
unschuldige und wehrlose Leben unge-
borener Kinder handelt“. Erneut wandte
sich das Oberhaupt der katholischen Kir-
che auch gegen die Embryonenforschung.
Der Papst habe betont, es sei nur allzu
konsequent zu verlangen, dass jene, die
den Frieden suchten, auch das Leben ver-
teidigten. „Keine Initiative für den Frie-
den kann Wirkung zeigen, wenn man sich
nicht mit der selben Kraft den Angriffen
gegen das Leben in jedem Abschnitt ent-
gegenstellt, von seinem Beginn bis zu sei-
nem natürlichen Ende.“
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Ärzte fordern Klonverbot von
EU-Komission und Regierung

Köln (ALfA). Der 106. Deutsche Ärz-
tetag, der vom 20. bis 23. Mai in Köln
stattfand, hat die Ablehnung des repro-
duktiven und des so genannten therapeu-
tischen Klonens von Menschen durch den
Deutschen Bundestag und das Europäi-
sche Parlament begrüßt.

Bundesregierung und Europäische
Kommission forderte der Deutsche Ärz-
tetag auf, die von ihren Parlamenten ge-
äußerte Ablehnung gegen das repro-
duktive und das Klonen zu Forschungs-
zwecken nicht weiter zu unterlaufen, zu
relativieren oder in Frage zu stellen. Es
sei an der Zeit, dass sowohl die Bundes-
regierung als auch EU-Gremien eine kon-
sequente Haltung gegen das Klonen von
Menschen einnähmen, heißt es im Be-
schlussprotokoll. Bundesregierung und
EU-Kommission drückten sich um eine
klare Positionsbestimmung herum und
verhinderten somit auf der internationa-
len Ebene das Zustandekommen eines
weltweiten Bannes gegen das Klonen.

Mutter versteigert Kind als
lebende „Organbank“ im Internet

Rom (ALfA). Die italienische Regie-
rung will den Verkauf menschlicher Or-
gane schnellstmöglich gesetzlich verbie-
ten. Das berichtet die Zeitung „Telegraph“
(Online-Ausgabe vom 18. Mai). Anlass
sei das Ausheben einer dreiköpfigen
Gang, die im Internet ein noch ungebo-
renes Kind versteigert hatte. Wahrschein-
lich hätten seine Organe für Transplanta-
tionen genutzt werden sollen, so die ita-
lienische Polizei. Die drei ukrainischen
Frauen, eine davon die Kindsmutter, hät-
ten den ungeborenen Jungen für 350.000
Euro verkauft, nicht wissend, dass es sich
bei den Meistbietenden um verdeckt ar-
beitende Polizisten handelte. Im Januar sei
das Kind mit einem Startpreis von 50.000
Euro zur Versteigerung im Internet ange-
boten worden. Der Preis sei aber rasch von
den Bietern in die Höhe getrieben wor-
den. Nach der Geburt Anfang Mai sei der
Junge gegen Bargeld den Polizisten über-
geben worden. Daraufhin hätten diese die
drei Frauen sowie deren Bodyguard ver-
haftet.

Kein Klinikmüll: Bayern will
Abtreibungsopfer beisetzen

München (ALfA). In Bayern sollen
vom nächsten Jahr an alle Fehlgeburten
und Opfer von Abtreibungen auf Fried-
höfen beigesetzt werden. Das berichtet
das „Handelsblatt“ (Online-Ausgabe vom
5. Mai). Wie die CSU-Landtagsfraktion
mitgeteilt habe, solle die bisher in vielen
Fällen übliche Entsorgung mit dem
Klinikmüll durch eine Änderung des
Bayerischen Bestattungsgesetzes unmög-
lich gemacht werden.

Die bisherige Regelung werde der Wür-
de des menschlichen Lebens nicht ge-
recht, so die stellvertretende CSU-Frak-
tionsvorsitzende Ingrid Fickler. Wenn
Fehlgeburten und Föten mit dem Klinik-
müll entsorgt würden, sei nicht einmal
auszuschliessen, dass sie mit den Abfäl-
len zum Bau von Lärmschutzwänden ge-
braucht würden. Wenn die Eltern nach
einer Fehlgeburt oder Abtreibung keine
Bestattung wünschten, solle eine Beiset-
zung auf einem anonymen Gräberfeld die
Regel werden.
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